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Liebe Leserinnen und Leser, 

gut zwei Jahre sind vergangen, seitdem die Bundes-
regierung erstmals eine umfassende Start-up-Stra-
tegie verabschiedet hat. Die rund 130 Maßnahmen 
der Strategie verbessern die Rahmenbedingungen 
für Start-ups und stärken das Start-up-Ökosystem 
in Deutschland.

Der zweite Fortschrittsbericht zeigt, dass bis heute 
bereits über 80 Prozent der Maßnahmen der Stra-
tegie umgesetzt werden konnten. Damit haben wir 
den Kurs vom ersten Umsetzungsjahr zielgerichtet 
fortgesetzt – und die Umsetzungsquote seit Sep-
tember 2023 um 36 Prozentpunkte gesteigert. 

Hinter diesen abstrakten Zahlen stecken konkrete 
und handfeste Fortschritte: Wir fördern Innova- 
tionen, die unsere Wirtschaft und unser Land vor-
anbringen. Das erleichtert den Um- und Neubau-
Prozess, in dem sich die Wirtschaft aktuell befindet. 
Gründerinnen und Gründer von Start-ups sind 
entscheidende Akteure in diesem Prozess des Wan-
dels – denn sie bringen Ideen ein, entwickeln neue 
Technologien und arbeiten so an der Zukunftsfähig-
keit Deutschlands und Europas mit! Unseren krea-
tiven Gründerinnen und Gründern stärken wir 
deswegen mit der Start-up-Strategie den Rücken. 

Wichtige Fortschritte hat die Bundesregierung vor 
allem in den Bereichen Finanzierung und Aus-
gründungen aus der Wissenschaft erzielt: Der neue 
High-Tech Gründerfonds Opportunity stellt seit 
Juni zusätzliches Wachstumskapital für spätere 
Finanzierungsphasen zur Verfügung. Damit hilft er, 
eine Lücke im Finanzierungszyklus von Start-ups 
zu schließen. Außerdem hat die Bundesregierung 
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im Februar beschlossen, weitere 1,75 Milliarden 
Euro aus dem Zukunftsfonds für eine noch stär-
kere Förderung von Start-ups zur Verfügung zu 
stellen, die in wichtigen Zukunftsbereichen wie 
z. B. Künstliche Intelligenz, Klima-, Quanten- oder 
Biotechnologie aktiv sind. Zudem konnte der 
Wachstumsfonds Deutschland bedeutende insti-
tutionelle Investoren für den deutschen Wagnis-
kapitalmarkt gewinnen; bereits im Herbst 2023 
hatte er sein Zielvolumen von einer Milliarde Euro 
erreicht. Damit gehört er zu den größten Venture-
Capital-Dachfonds Europas und trägt mit seinen 
Fondsinvestments aktiv zu einem besseren Kapital-
zugang für Start-ups bei. Auch der Leuchtturmwett-
bewerb Startup Factories hat an Fahrt aufgenom-
men: Damit Ideen aus den Hochschulen leichter zu 
Geschäftsideen werden, unterstützt das BMWK der-
zeit ausgewählte Projekte bei der Entwicklung von 
Feinkonzepten für überregionale und international 
sichtbare Startup Factories. Das deutsche Start-up-
Ökosystem profitiert ferner vom Ausbau der 
BMWK Digital Hub Initiative: Zehn neue Hubs 
bereichern fortan das bewährte Netzwerk regional 
und inhaltlich. Die Hubs bieten Start-ups das, was 
sie zum Wachsen brauchen: Kontakte, starke Part-
ner und Orientierung bei Fragen der Finanzierung.

Weitere Maßnahmen, die spürbare Verbesserungen 
für Gründerinnen und Gründer mit sich bringen 
werden, sind in Vorbereitung und werden in Kürze 
auf den Weg gebracht: Bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge sollen Belange junger Unternehmen bes-
ser berücksichtigt werden; Reallabore werden zur 
Erprobung innovativer Ideen mehr Spielräume für 
Start-ups schaffen, und last but not least wollen 
wir bürokratische Hürden für Start-ups weiter sub-
stanziell verringern.

Ich bin überzeugt, dass unsere Anstrengungen zur 
Umsetzung der Start-up-Strategie schon heute 
Früchte tragen und ein frischer Gründergeist durch 
unser Land weht. Bereits jetzt sehen wir, dass Grün -
dungen wieder zunehmen. Im ersten Halbjahr 2024 
wurden 15 Prozent mehr Start-ups gegründet als 
im Halbjahr zuvor. Ich wünsche mir, dass die Grün -
derszene mit diesem Spirit weitermacht. Gründen 
heißt dabei immer auch, den Schritt in die Erneue-
rung zu wagen – und wir alle wissen: Wer wagt, 
gewinnt! In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine 
anregende Lektüre,

Ihr 

 
Dr. Robert Habeck
Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz

I . VORWORT
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Mit diesem zweiten Fortschrittsbericht informiert 
die Bundesregierung erneut über den Stand der 
Umsetzung ihrer Start-up-Strategie. Sie kommt 
damit ihrem hohen Anspruch an die Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit ihres Handelns weiter 
nach. Seit Beschluss der Strategie sind rund zwei 
Jahre vergangen, seit Veröffentlichung des ersten 
Fortschrittsberichts rund ein Jahr. 

Der Bericht beschreibt den Umsetzungsstand in 
den zehn Handlungsfeldern der Strategie sowie bei 
ausgewählten Einzelmaßnahmen. Erläuterungen 
der gegenüber dem Vorgängerbericht unveränder-
ten Methodik der Berechnungen finden sich in 
Kapitel IV. In einigen Bereichen hat die Bundesre-
gierung für Start-ups relevante Maßnahmen ergrif-
fen, die über die Start-up-Strategie hinausgehen. 
Auch diese werden in diesem Bericht beschrieben, 
fließen jedoch nicht in die quantitative Auswer-
tung der Umsetzung der Strategie ein.

Eine vollständige Übersicht aller Einzelmaßnah-
men der Strategie ist im Anhang zu diesem Bericht 
enthalten. Der Anhang beinhaltet zudem die in der 
Start-up-Strategie angekündigten Informationen 
über die Investitionstätigkeit des Zukunftsfonds, 
der durch das Sondervermögen des European 
Recovery Program (ERP-Sondervermögen) finan-
zierten Start-up-Finanzierungsinstrumente und 
der Zuschussprogramme der Start-up-Finanzie-
rung.

Die am 27. Juli 2022 beschlossene Start-up-Strate-
gie bündelt die Maßnahmen der Bundesregierung 
zur Stärkung des Start-up-Ökosystems in Deutsch-
land und Europa in zehn Handlungsfeldern. Sie ist 
der Fahrplan, wie die Bundesregierung in dieser 
Legislaturperiode die Rahmenbedingungen für 
Start-ups verbessern möchte. Ziel der Bundesregie-
rung ist, die Maßnahmen der Start-up-Strategie bis 
zum Ende der Legislaturperiode im Rahmen der 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel sowie 
der Finanzplanung umzusetzen.

II. Einleitung
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Die Bundesregierung hat die Start-up-Strategie 
auch im zweiten Jahr sehr erfolgreich umgesetzt. 
Derzeit sind 81 Prozent der Maßnahmen vollstän-
dig umgesetzt („grüne Kategorie“; siehe Abb. 1).  
Die Bundesregierung konnte somit den Anteil der 
vollständig umgesetzten Maßnahmen um 36 Pro-
zentpunkte steigern. 

Darüber hinaus hat die Bundesregierung bei  
17 Prozent der Maßnahmen konkrete, substanzielle 
Vorbereitungen zu ihrer Umsetzung unternom-
men („gelbe Kategorie“). Es fallen somit nur noch 
zwei Prozent der Maßnahmen in die „rote Katego-
rie“, in der die Projekte noch nicht gestartet sind, 
aber durchaus bereits konzeptionelle Vorarbeiten 
oder interne Überlegungen zur Umsetzung erfolgt 
sein können. Die Bundesregierung wird weiter 
daran arbeiten, die verbleibenden Maßnahmen der 
Start-up-Strategie umzusetzen.

III. Umsetzung der Maßnahmen  
nach Handlungsfeldern 

Abbildung 1: Umsetzungsfortschritte nach Handlungsfeldern
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Anteil der Maßnahmen, zu deren Umsetzung konkrete, substanzielle Vorbereitungen unternommen wurden. 
Anteil der Maßnahmen, zu deren Umsetzung noch keine konkreten, substanziellen Vorbereitungen 
unternommen wurden. 

Werte Vorjahr 2023

Hinweis zur Berechnung: Die „prioritären Maßnahmen“ der Strategie wurden doppelt gewichtet, 
die „weiteren Maßnahmen“ einfach. Weitere Erläuterungen zur Methodik der Berechnungen siehe Kapitel IV.

Abbildung 1: Umsetzungsfortschritte nach Handlungsfeldern 2024 (im Vergleich zum Vorjahr)
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Daten und Fakten zum deutschen Start-up-Ökosystem

Das deutsche Start-up-Ökosystem ist robust und behauptet sich als zentraler 
wirtschaftlicher Faktor in einem herausfordernden Umfeld

Im ersten Halbjahr 2024 wurden 1.384 
Start-ups in Deutschland gegründet. 
Das sind 15 Prozent mehr als im zwei-
ten Halbjahr 2023. Damit nimmt die 
Dynamik im deutschen Start-up-
Ökosystem wieder deutlich zu. Vor 
allem die hochschul- und forschungs-
nahen Standorte sind Treiber der 
Gründungsdynamik.1

Entgegen dem bundesweiten Trend 
hatte sich in manchen Regionen und 
Sektoren das Gründungsgeschehen 
2023 bereits sehr dynamisch entwickelt. 
Beispielsweise wurden in Sachsen 35 
Prozent mehr Start-ups gegründet als 
2022; mit Sachsen-Anhalt und Meck-
lenburg-Vorpommern verzeichneten 
weitere ostdeutsche Bundesländer 
steigende Gründungszahlen. Auch im 
KI-Sektor waren bereits 2023 die 
Start-up-Neugründungen in Deutsch-
land um 67 Prozent und damit deutlich 
gestiegen.2

Aktuell sind über 520.000 Personen 
bei Start-ups beschäftigt. Damit hat 
die Bedeutung von Start-ups als Arbeit -
geber in den letzten Jahren stetig 
zugenommen.3 Acht von zehn Start-
ups wollen im laufenden Jahr weitere 
Personen einstellen.4

Die Zahl der „Einhörner“ in Deutsch-
land liegt aktuell bei 31. Damit befin-
det sich Deutschland international auf 
Platz fünf. Länder wie die USA oder 
Israel haben pro Kopf betrachtet mehr 
als fünf Mal so viele „Einhörner“ wie 
Deutschland.5

Die Investitionen in deutsche Start-
ups haben sich aktuell auf dem Niveau 
des Vorjahres stabilisiert. Demnach 
waren im ersten Halbjahr 2024 Wag-
nis kapi tal investitionen in Höhe von 
rund 3,6 Milliarden Euro zu verzeich-
nen. Der seit 2021 negative Trend 
scheint damit vorerst ausgebremst. 
Gleichzeitig ging jedoch die Anzahl der 
Finanzierungs runden zurück, was als 
Folge der gründungsschwächeren 
Vorjahre gewertet werden kann. Im 
internationalen Vergleich der Anteile 
der gesamten Wagniskapitalinvesti tio-
nen am Brutto inlandsprodukt befindet 
sich Deutsch land mit 0,18 Prozent  
weiterhin nur im Mittelfeld.6

Der Anteil grüner Start-ups war 2023 
mit 29 Prozent trotz eines leichten 
Rückgangs gegenüber dem Vorjahr 
weiter hoch. Grüne Start-ups zeichnen 
sich dabei durch eine besondere Nähe 
zum wissenschaftlichen Umfeld aus: 

1 Report „Next Generation – Startup-Neugründungen in Deutschland 2024“ des BVDS zusammen mit startupdetector.
2 Studie „Startups und Generative KI“ 2024 des BVDS.
3 Daten von dealroom.co.
4 https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Startups-suchen-weiter-Personal#:~:text=Aktuell%20haben%2058%20Prozent%20

offene,zwei%20Jahren%20allerdings%20noch%2020; abgerufen am 21.08.2024.
5 Erfassung durch den BVDS, August 2024.
6 KfW Research Dashboard zum VC-Markt; unter: https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-

Dashboard/KfW-VC-Dashboard-Q2-2024.pdf; abgerufen am 21.08.2024.

https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Startups-suchen-weiter-Personal#:~:text=Aktuell%20haben%2058%20Prozent%20offene,zwei%20Jahren%20allerdings%20noch%2020
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Startups-suchen-weiter-Personal#:~:text=Aktuell%20haben%2058%20Prozent%20offene,zwei%20Jahren%20allerdings%20noch%2020
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Dashboard/KfW-VC-Dashboard-Q2-2024.pdf
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Dashboard/KfW-VC-Dashboard-Q2-2024.pdf
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Häufiger als andere Start-ups werden 
sie von Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen bei der Gründung unter-
stützt oder kooperieren nach der Grün-
dung mit ihnen.7 1,5 Milliarden Euro 
flossen 2023 in Start-ups mit Sus- 
tain ability-Bezug, davon 95 Prozent in 
Start-ups aus dem Bereich Climate-, 
Green- und CleanTech.8

Deutsche Unternehmen haben 2023 
deutlich mehr Erfindungen beim 
Deutschen Patent- und Markenamt 
angemeldet als im Jahr zuvor. Fast 
40.000 Patentanmeldungen gingen 
aus dem Inland ein – ein Zuwachs von 
3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.9 
Auch die deutschen Patentanmeldungen 
beim Europäischen Patentamt sind 
zuletzt gestiegen und bewegen sich im 
internationalen Vergleich auf hohem 
Niveau. Bezogen auf die Bevölkerungs-
größe lag Deutschland hier zuletzt auf 
Platz sechs.10 Laut Gründungsradar 
basierten 2021 knapp zehn Prozent der 
Grün dungen aus Hochschulen auf kon-
kreten Schutzrechten wie z. B. Paten-
ten.11 Angesichts der Forschungsstärke 
deutscher Hochschulen gibt es hier 
noch Steigerungspotenzial.

Kooperationen zwischen Start-ups 
und etablierten Unternehmen können 
zu Innovation und Wettbewerbsfähig-
keit beitragen und für beide Seiten 
Vorteile bringen. Acht von zehn Tech-
Start-ups in Deutschland arbeiten mit 
etablierten Unternehmen zusammen. 
Auf diese Weise gewinnen sie neue 
Kunden, erschließen Märkte und ver-
bessern ihr Produkt und ihre Expertise.12 
Umgekehrt geben 42 Prozent der in 
einer Studie befragten KMU an, dass 
sie mit einem Start-up zusammenar-
beiten oder dies in der Vergangenheit 
getan haben.13

Im Best Countries Ranking 2023 des 
Nachrichtenmagazins U.S. News liegt 
Deutschland im Bereich Entrepreneur-
ship hinter den USA auf Platz zwei, im 
Vorjahr sogar auf Platz eins. Grundlage 
ist eine weltweite Befragung von 
17.000 Personen zu ihrer Wahrneh mung 
hinsichtlich verschiedener Eigen schaf-
ten von Ländern, die mit einer moder-
nen Nation in Verbindung gebracht 
werden.14

7 Green Startup Monitor 2024 des BVDS zusammen mit dem Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit gemeinnützige GmbH.
8 „EY Startup-Barometer Deutschland“, Januar 2024.
9 Deutsches Patent- und Markenamt, unter: https://www.dpma.de/service/presse/pressemitteilungen/05032024/index.html;  

abgerufen am 21.08.2024.
10 Europäisches Patentamt, unter: https://www.epo.org/en/about-us/statistics/statistics-centre#/customchart; abgerufen am 21.08.2024.
11 https://gruendungsradar.de/sites/gradar/files/gruendungsradar_2022.pdf
12 https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/8-von-10-Startups-kooperieren-mit-etablierten-Unternehmen#; abgerufen am 21.08.2024.
13 RKW Kompetenzzentrum, „Mittelstand meets Startup 2023“, November 2023.
14 Best Countries Ranking Entrepreneurship 2023, unter: https://www.usnews.com/news/best-countries/rankings/entrepreneurship;  

abgerufen am 21.08.2024.

https://www.dpma.de/service/presse/pressemitteilungen/05032024/index.html
https://www.epo.org/en/about-us/statistics/statistics-centre#/customchart
https://gruendungsradar.de/sites/gradar/files/gruendungsradar_2022.pdf
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/8-von-10-Startups-kooperieren-mit-etablierten-Unternehmen#
https://www.usnews.com/news/best-countries/rankings/entrepreneurship


8

Die Bundesregierung will die Finanzierungs-
möglichkeiten für Start-ups deutlich erweitern 
und damit Start-ups in verschiedenen Finan-
zierungsphasen stärken. Ein Schwerpunkt liegt 
dabei auf der kapitalintensiven Wachstums- 
und Skalierungsphase. Außerdem sollen Bör-
sengänge von Start-ups leichter und flexibler 
werden. Die Aussicht auf einen späteren Bör-
sengang spielt auch für das Angebot an Wag-
niskapital eine wichtige Rolle und trägt dazu 
bei, Abwanderung von Start-ups in das außer-
europäische Ausland zu vermeiden. Bei der 
Verbesserung von Finanzierungsmöglichkeiten 
ist auch das Thema der Nachhaltigkeit von 
Bedeutung, da Investitionen in die Skalierung 
technischer Innovationen einen wichtigen  
Beitrag zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele 
leisten.

D A R U M  G E H T  E S D A  S T E H E N  W I R

  Anteil der Maßnahmen, die umgesetzt und abgeschlossen 
oder in fortlaufender Umsetzung sind. 

  Anteil der Maßnahmen, zu deren Umsetzung konkrete, 
substanzielle Vorbereitungen unternommen wurden. 

  Anteil der Maßnahmen, zu deren Umsetzung noch keine 
konkreten, substanziellen Vorbereitungen unternommen 
wurden.

82 %

18 %

Abbildung 2: Umsetzungsfortschritte  
im Handlungsfeld 1 „Finanzierung für  
Start-ups stärken“15

15 Hinweis zur Berechnung: Die „prioritären Maßnahmen“ der Strategie wurden doppelt gewichtet, die „weiteren Maßnahmen“ einfach.  
Weitere Erläuterungen zur Methodik der Berechnungen siehe Kapitel IV.

1. Finanzierung für Start-ups stärken

I I I . UMSETZUNG DER MASSNAHMEN NACH HANDLUNGSFELDERN
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1.1 Der Zukunftsfonds ist das zentrale Instru-
ment der Bundesregierung zur Weiterentwicklung 
der Start-up-Finanzierung. Die Bundesregierung 
stellt damit zehn Milliarden Euro für Investitionen 
bis Ende 2030 zur Verfügung und gibt dem Markt 
so einen nachhaltigen Impuls zur Stärkung der 
Wagniskapitalfinanzierung von Start-ups. Bis 
Jahresende 2023 haben sich sowohl die Investi-
tionszusagen des Zukunftsfonds (1,9 Milliarden 
Euro) als auch die Kapitalauszahlungen (475 
Millionen Euro) wie geplant entwickelt. Die ein-
zelnen Module des Zukunftsfonds, die verschie-
dene Marktsegmente adressieren, wurden kon-
tinuierlich weiterentwickelt:

a) Zuletzt neu gestartet ist im Juni 2024 das Modul 
High-Tech Gründerfonds (HTGF) Opportunity 
mit einem Gesamtvolumen von 660 Millionen 
Euro. Damit sollen die erfolgreichsten durch die 
Frühphasenfonds des HTGF finanzierten Unter-
nehmen bei späteren Wachstumsrunden unter-
stützt werden, im Einzelfall mit bis zu 50 Millionen 
Euro. Der HTGF Opportunity trägt dazu bei, die 
Wachstumsfinanzierung in Deutschland weiter zu 
stärken.   (lfd. Nr. 616)

b) Der Wachstumsfonds Deutschland (WFD) hat 
sein Zielvolumen von einer Milliarde Euro mit dem 
Final Closing Ende 2023 erreicht und derzeit 
bereits über 400 Millionen Euro in 24 deutsche und 
europäische Wagniskapitalfonds investiert. Das 
Besondere ist, dass rund zwei Drittel der Mittel des 
WFD von privaten institutionellen Investoren wie 
Pensionsfonds und Versicherungen stammen. Der 
WFD ist ein Dachfonds bei der KfW Capital und 
der größte in Europa jemals aufgelegte Wagniska-
pitalfonds, an dem private institutionelle Investo-

ren beteiligt sind. Die Konzeption eines Wachs-
tumsfonds II Deutschland hat in diesem Jahr 
begonnen (siehe auch unter f).   (lfd. Nr. 3) 

c) Die European Tech Champions Initiative 
(ETCI) hat seit dem Programmstart im Februar 
2023 ihre Investitionstätigkeit aufgenommen und 
mit den Niederlanden zuletzt einen zusätzlichen 
Investor gewonnen. Derzeit wird im Rahmen der 
ETCI ein Instrument für die Folgefinanzierung dis-
kutiert, mit dem die Exit-Perspektiven von Unter-
nehmen verbessert werden könnten (siehe auch 
unter f).   (lfd. Nr. 1)

d) Der DeepTech & Climate Fonds (DTCF) ist seit 
seinem Start im Februar 2023 zehn Beteiligungen 
an Hochtechnologie-Start-ups mit einem Gesamt-
volumen von rund 43 Millionen Euro eingegangen. 
Weitere Beteiligungen werden kontinuierlich 
geprüft. Der DTCF investiert gemeinsam mit priva-
ten kooperierenden Investoren direkt in Deep-
Tech-Unternehmen und verfolgt dabei eine lang-
fristige Investitionsperspektive.   (lfd. Nr. 2)

e) Auch die Umsetzung des im Sommer 2023 
gestarteten Programms RegioInnoGrowth (RIG) in 
den Ländern geht voran. Derzeit wird RIG in sieben 
Ländern umgesetzt; bis Ende 2024 soll das Pro-
gramm in zwölf Ländern umgesetzt sein. RIG 
finanziert Start-ups und Mittelständler mit innova-
tiven Geschäftsmodellen und einem Jahresumsatz 
bis zu 75 Millionen Euro über die Landesförderins-
titute mit Eigen- und Nachrangkapital. 

16 Die in Klammern gesetzten Nummern hinter den ausgewählten Maßnahmen, die in diesem Bericht beschrieben sind,  
beziehen sich auf die Tabelle in Anlage 1, in der alle Maßnahmen der Start-up-Strategie aufgeführt sind.

Z U  A U S G E W Ä H LT E N  M A S S N A H M E N  I M  E I N Z E L N E N
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gezogen investieren. Dabei wird der bestehende 
Verwaltungskostenrahmen eingehalten.

1.2 Die Initiative mit dem Titel „WIN“ (Wachs-
tums- und Innovationskapital für Deutschland) 
wurde Anfang 2024 von der Bundesregierung ins 
Leben gerufen. Die KfW nimmt eine zentrale Rolle 
als Koordinatorin und Wegbereiterin der Initiative 
wahr. Die gemeinsame Initiative mit der Finanz-
wirtschaft und Verbänden soll in einer Finanzie-
rungs zusage der Unternehmen für mehr Investi-
tionen zur Stärkung von Wachstums- und Inno-
vationskapital münden. Dazu werden im Rahmen 
der WIN-Initiative insbesondere folgende Maß-
nahmen mit dem Ziel der Umsetzung erörtert:

a) Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedin-
gungen für Investitionen in Wachstums- und Inno-
vationskapital, insbesondere: 

 ∙ Anpassungen bei der Besteuerung von Investi-
tionen in gewerbliche Personengesellschaften 
durch Fonds, die unter das Investmentsteuerge-
setz fallen, und damit auch in Venture-Capital-
Fonds;

 ∙ Anpassungen bei der Besteuerung von Gewin-
nen aus Veräußerungen von Beteiligungen an 
Kapitalgesellschaften, wenn diese re-investiert 
werden („Roll-Over“);

b)  Möglichkeit vollständig englischsprachiger 
Wertpapierprospekte (inklusive Zusammenfas-
sung); dadurch Erleichterung des EU-weiten 
Vertriebs von Wertpapieren;

c)  Verkürzung des Prospektbilligungsverfahrens 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) auf sechs bis acht Wochen;

d)  Mobilisierung von Investitionen öffentlicher 
und privater Kapitalsammelstellen in risiko-rei-
chere Anlageklassen wie Infrastruktur- oder 
Venture-Capital-Projekte (u. a. durch Änderung 
Anlage-Verordnung).

Für RIG stellt der Bund insgesamt 450 Millionen 
Euro zur Verfügung. Er trägt dabei über die Lan-
desförderinstitute bis zu 70 Prozent der Finanzie-
rungen. Die Länder und weitere Investoren, wie 
zum Beispiel Business Angels und Family Offices, 
übernehmen zusätzliche Finanzierungsmittel.  

  (lfd. Nr. 8)

f) Die Bundesregierung hat im Februar 2024 ent-
schieden, den Kapitalzugang für junge, innovative 
Technologie-Unternehmen zu erweitern, und 
hierfür 1,75 Milliarden Euro bis Ende 2030 frei-
gegeben. 1,6 Milliarden Euro stammen aus einer 
bisher gehaltenen strategischen Reserve des 
Zukunftsfonds, 0,15 Milliarden Euro aus dem ERP-
Sondervermögen. Die Mittel des Zukunftsfonds 
sind damit vollständig auf die verschiedenen 
Module aufgeteilt und können bis Ende 2030 ein-
gesetzt werden. Die Module zur Umsetzung dieser 
Entscheidung werden derzeit konzipiert. Unter 
anderem sind bis zu 850 Millionen Euro für das 
Modul „Direktbeteiligungen“ an Start-ups vorgese-
hen, die zum Beispiel in den Bereichen der Künstli-
chen Intelligenz oder der Klima-, Quanten- oder 
Biotechnologie aktiv sind. Die KfW Capital wird 
gebeten, den Markteintritt dieses Moduls frühest-
möglich und auf jeden Fall bis Ende 2024 sicherzu-
stellen. Mit dem Modul Direktbeteiligungen soll 
die Finanzierungslücke insbesondere bei großvolu-
migen Finanzierungsrunden von bereits über das 
Fondsportfolio der KfW Capital sich im Bestand 
befindlichen Start-ups in strategisch wichtigen 
Innovations- und Transformationsbereichen adres-
siert werden.    (lfd. Nr. 15)

g) Die Bundesregierung wird sich – u. a. mit der 
Initiative Wachstums- und Innovationskapital für 
Deutschland (WIN, vgl. Punkt 1.2) – für eine stär-
kere Mobilisierung von privatem Wagniskapital 
einsetzen, um die Wirkung des sich planmäßig ent-
wickelnden Zukunftsfonds zu verstärken. Die Bun-
desregierung wird in Abstimmung mit der KfW bis 
zu 500 Millionen Euro der Mittel des Zukunfts-
fonds in den kommenden zwei bis drei Jahren über 
die bestehenden Cash-Flow-Planungen hinaus vor-



 ∙ Um Wettbewerbsgleichheit mit anderen euro-
päischen Mitgliedstaaten zu schaffen, wurde die 
Umsatzsteuerbefreiung für die Verwaltung von 
Wagniskapitalfonds auf sämtliche alternativen 
Investmentfonds im Sinne von § 1 Abs. 3 Kapi-
talanlagegesetzbuch erweitert.   (lfd. Nr. 19)

1.5 Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
und das Europäische Parlament haben eine poli-
tische Einigung über den sogenannten EU Listing 
Act erzielt, mit dem signifikante Erleichterungen 
für Börsengänge und Kapital erhöhungen erreicht 
werden. Beispielsweise werden Prospektpflichten 
stark verschlankt und Börsengänge bereits ab 
einem Streubesitz von zehn Prozent möglich 
(zuvor 25 Prozent). Die Regelungen werden vor-
aussichtlich im Laufe des Jahres in Kraft treten; 
ein kleinerer Teil muss anschließend noch in 
nationales Recht umgesetzt werden.  
   (lfd. Nr. 10)
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1.3 Eine weitere Maßnahme innerhalb von WIN 
zielt darauf ab, mehr Wagniskapital investitionen 
öffentlicher Fonds wie beispielsweise des Fonds 
zur Finanzierung der kerntechnischen Ent sor-
gung zu ermöglichen. Hierzu hat die Bundes-
regierung eine Studie beauftragt, die neben einer 
Bestandsaufnahme auch darauf abzielt, konkrete 
Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Die 
Studienergebnisse werden voraussichtlich im 
Sommer 2025 vorliegen.   (lfd. Nr. 20) 

1.4 Mit dem mittlerweile in Kraft getretenen 
Zukunftsfinanzierungsgesetz wurden zahlreiche 
Maßnahmen der Start-up-Strategie umgesetzt, 
die Start-ups den Zugang zum Kapitalmarkt und 
die Aufnahme von Eigenkapital erleichtern: 

 ∙ Die regulatorischen Anforderungen für den 
Zugang zum Kapitalmarkt wurden vereinfacht. 
Insbesondere wurde es Börsen ermöglicht, 
Antragsteller auch ohne den bislang vorge-
schriebenen Emissionsbegleiter als Mitantrag-
steller zum regulierten Markt zuzulassen.  

  (lfd. Nr. 9)
 ∙ Mehrstimmrechtsaktien, also Aktien, die meh-

rere Stimmrechte je Aktie gewähren, wurden im 
deutschen Aktienrecht ermöglicht. Start-ups 
und Wachstumsunternehmen können ihren 
Gang an die Börse dadurch flexibler gestalten. 

  (lfd. Nr. 11)
 ∙ Um Kapitalerhöhungen zu erleichtern und 

deren Durchführung zu beschleunigen, wurde 
unter anderem die Grenze beim vereinfachten 
Bezugsrechtsausschluss von bisher zehn Prozent 
des Grundkapitals auf 20 Prozent angehoben.  
   (lfd. Nr. 12)

 ∙ Mit der besonderen Rechtsform der Börsen-
mantelaktiengesellschaft wurde in Deutsch-
land ein auf den internationalen Kapitalmärk-
ten etabliertes Element eingeführt.  

  (lfd. Nr. 13)
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Die Bundesregierung will Start-ups dabei 
unterstützen, qualifizierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für die Arbeit in ihrem Unter-
nehmen zu gewinnen. Denn der Fachkräfte-
mangel ist auch für Start-ups ein zentrales 
Hemmnis ihrer Geschäftstätigkeit. Einen 
umfassenden Rahmen hierfür bieten die wei-
terentwickelte branchenübergreifende Fach-
kräftestrategie der Bundesregierung und das 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Darüber  
hinaus ist für Start-ups insbesondere auch das 
Thema der Mitarbeiterkapitalbeteiligung 
wichtig.

2. Start-ups die Gewinnung von  
Talenten erleichtern – Mitarbeiterkapi-
talbeteiligung attraktiver ausgestalten

D A R U M  G E H T  E S

17 Hinweis zur Berechnung: Die „prioritären Maßnahmen“ der Strategie wurden doppelt gewichtet, die „weiteren Maßnahmen“ einfach.  
Weitere Erläuterungen zur Methodik der Berechnungen siehe Kapitel IV.

  Anteil der Maßnahmen, die umgesetzt und abgeschlossen 
oder in fortlaufender Umsetzung sind. 

  Anteil der Maßnahmen, zu deren Umsetzung konkrete, 
substanzielle Vorbereitungen unternommen wurden. 

  Anteil der Maßnahmen, zu deren Umsetzung noch keine 
konkreten, substanziellen Vorbereitungen unternommen 
wurden.

D A  S T E H E N  W I R

90 %

3 %
7 %

Abbildung 3: Umsetzungsfortschritte im 
Handlungsfeld 2 „Start-ups die Gewinnung 
von Talenten erleichtern – Mitarbeiter-
kapital beteiligung attraktiver ausgestalten“17
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2.1 Die Regelungen der 2023 beschlossenen 
rechtlichen Grundlagen zur Weiterentwicklung 
der Fachkräfteeinwanderung sind schrittweise 
vollständig in Kraft getreten. Damit öffnet sich 
Deutschland deutlich für die Fachkräfte ein wan-
derung. Zuletzt hinzugekommen ist, dass inter-
nationale Talente aus Drittstaaten seit 1. Juni 
2024 die neue Chancenkarte zur Jobsuche in 
Deutschland beantragen können. Basierend auf 
einem Punktesystem können sie einen zwölfmo-
natigen Aufenthaltstitel erhalten und direkt in 
Deutschland nach einer qualifizierten Beschäf- 
ti gung suchen. Punkte werden unter anderem  
für Qualifikation, Berufserfahrung, Alter und 
Sprachkenntnisse vergeben. Die Chancenkarte 
spricht somit gezielt junge Personen mit großem 
Potenzial für den deutschen Arbeitsmarkt an, 
wovon Start-ups in Deutschland besonders pro-
fitieren können.   (lfd. Nr. 26) 

2.2 Damit die erweiterten Möglichkeiten zur 
Fachkräfteeinwanderung in der Praxis greifen, 
sind zügige und einfache Visa- und Verwal tungs -
verfahren entscheidend. Die Bundesregierung 
arbeitet derzeit intensiv an der Digitalisierung 
der Visaantragstellung. Aktuell können bereits 
an vielen Auslandsvertretungen Visaanträge für 
die Blaue Karte EU sowie für zwei weitere Fach- 
kräfte-Visa über das Auslandsportal online ein-
gereicht werden. In weiteren Auslandsver tre-
tungen wird dies derzeit vorbereitet. Ziel ist es, 
bis Ende 2024 alle Auslandsvertretungen an das 
Auslandsportal anzuschließen und damit die 
Antragstellung für nationale Visa weltweit zu 
digitalisieren. Auch die Online-Beantragung der 
neuen Chancenkarte zur Jobsuche wird seit Juni 
2024 an mehreren Auslandsvertretungen pilotiert. 
Neben den Visaverfahren arbeitet die Bundes-
regierung gemeinsam mit relevanten Akteuren 
der Länder und Kommunen daran, dass insbeson-

dere auch die Erteilung von Aufenthalts titeln 
sowie die Anerkennungs ver fahren beschleunigt 
und digitalisiert werden und dass die Schnitt-
stellen zwischen den vielfältigen Akteu ren opti-
miert werden.       (lfd. Nr. 29 und 30)

Seit Mitte Februar 2024 steht die digitale 
Zeugnisbewertung für Fachkäfte mit ausländi-
schen Hochschulabschlüssen zur Verfügung. Das 
Portal „Make it in Germany“, auf dem die 
Bundes regierung über die Themen Visum und 
Einreise sowie Arbeiten und Leben in Deutsc h-
land informiert, verzeichnet eine kontinuierlich 
steigende Nachfrage. Auf dem Portal können 
Interessierte nicht nur vielfältige Informationen 
finden und zum Beispiel ihre Eignung für ver-
schiedene Aufenthaltstitel unverbindlich feststel-
len, sondern sich auch individuell beraten lassen 
und auf ausgewählte Jobangebote der Bundes-
agentur für Arbeit zurückgreifen. Arbeitgeber 
können bei der Bundesagentur für Arbeit ihre 
Stellenangebote für eine Veröffentlichung auf 
„Make it in Germany“ freigeben und somit inter-
nationale Talente gezielt ansprechen. 
   (lfd. Nr. 35)

2.3 Anfang 2024 ist die durch die Bundes-
regierung geförderte „Campus-Initiative Inter-
nationale Fachkräfte“ des DAAD gestartet. Ziel 
der Initiative ist, internationale akademische 
Fachkräfte für den deutschen Arbeitsmarkt zu 
gewinnen. Hierzu unterstützt der DAAD mit den 
Programmen FIT und Profi plus deutsche Hoch-
schulen beim Ausbau von Begleitstrukturen und 
Career Services für internationale Studierende 
und Graduierte in Deutschland.   (lfd. Nr. 28)

Z U  A U S G E W Ä H LT E N  M A S S N A H M E N  I M  E I N Z E L N E N
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Auch der Arbeitgeberwechsel soll nicht mehr 
zur sofortigen Besteuerung einer Mitarbeiter-
kapitalbeteiligung führen, sofern der Arbeit-
geber die Haftung für den Steueranspruch über-
nimmt.   (lfd. Nr. 33)

 ∙ Der jährliche Steuerfreibetrag für Mitarbeiter-
kapitalbeteiligungen wurde von 1.440 Euro auf 
2.000 Euro pro Jahr erhöht.   (lfd. Nr. 31)

2.5 Der Entwurf des Jahressteuergesetzes 2024 
sieht im Bereich der Mitarbeiterkapitalbeteiligung 
ergänzend vor, dass die durch das Zukunfts-
finanzierungsgesetz erweiterten Regeln zur auf-
geschobenen Besteuerung auch gelten, wenn 
Anteile an Mutter-, Schwester- oder Tochter-
gesellschaften gewährt werden (zuvor: nur an 
der arbeitgebenden Gesellschaft). Voraussetzung 
ist, dass der Konzern als Gesamtheit die KMU-
Schwellenwerte nicht überschreitet und die 
Gründung keines Unternehmens innerhalb des 
Konzerns mehr als 20 Jahre zurückliegt. Diese 
sogenannte Konzernklausel ist wichtig, wenn 
Mitarbeitende an einer übergeordneten Holding-
gesellschaft und nicht am arbeitgebenden Unter-
nehmen selbst beteiligt werden, zum Beispiel 
weil dieses als FinTech ein reguliertes Geschäft 
betreibt.   (lfd. Nr. 32)

2.6 Mit einem weiteren Gesetzespaket zum 
Bürokratieabbau (Bürokratieentlastungsgesetz 
IV; siehe auch 3.2 und 4.4.6) kann nach den 
Plänen der Bundesregierung der Nachweis der 
wesent lichen Arbeitsvertragsbedingungen auch 
in Textform elektronisch übermittelt werden, 
sofern das Dokument für die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer zugänglich ist, gespeichert 
und ausgedruckt werden kann und der Arbeit-
geber sich den Empfang des Nachweises bestäti-
gen lässt (ausgenommen sind Branchen nach  
§ 2a Absatz 1 des Schwarzarbeits be kämpfungs -
gesetzes). Um Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

2.4 Das Zukunftsfinanzierungsgesetz (siehe 
auch unter 1.4) sieht weitreichende Verbesse run-
gen der steuerlichen Rahmenbedingungen für 
Mitarbeiterkapitalbeteiligungen vor, um diese  
in Deutschland attraktiver und praxistauglicher 
zu machen.

 ∙ Der Anwendungsbereich der Regelungen zur 
aufgeschobenen Besteuerung von Mitarbeiter-
kapitalbeteiligungen wurde ausgeweitet, um 
eine Besteuerung ohne Liquiditätszufluss zu 
vermeiden. Die Regelungen gelten für Unter-
nehmen, die
 ∙ weniger als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter und einen Jahresumsatz von höchs-
tens 100 Millionen Euro oder eine Jahresbi-
lanzsumme von höchstens 86 Millionen Euro 
haben. Die bisherigen Schwellenwerte wurden 
damit verdoppelt beziehungsweise im Fall 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ver-
vierfacht. 

 ∙ diese Schwellenwerte zum Zeitpunkt der 
Gewährung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung 
oder in einem der sechs vorangegangen Jahre 
nicht überschritten haben (zuvor: im voran-
gegangenen Jahr).

 ∙ zum Zeitpunkt der Gewährung der Mitarbei-
terkapitalbeteiligung nicht älter als zwanzig 
Jahre sind (zuvor: zwölf Jahre).   (lfd. Nr. 32) 

 Die Regelungen gelten auch für sogenannte vin-
kulierte Anteile, die bei Start-ups der Regelfall 
sind. Das sind Anteile, die nur nach Zustim-
mung der Kapitalgesellschaft übertragen wer-
den können.

 ∙ Bisher mussten Mitarbeiterkapitalbeteiligungen 
spätestens nach zwölf Jahren versteuert werden. 
Diese Frist wurde auf 15 Jahre verlängert. Wenn 
sich der Arbeitgeber bereiterklärt, für den Steu-
eranspruch des Fiskus zu haften, kann die 
Besteuerung noch länger – bis spätestens zum 
Verkauf der Beteiligung – aufgeschoben werden. 
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nehmern mit Blick auf den Beweiswert des 
Nachweises die bestehenden Rechte zu sichern, 
erhalten sie auf Verlangen einen schriftlichen 
Nachweis. Diese Neuregelung, die Anfang 2025 
in Kraft treten soll, ist insbesondere für Start-ups 
ein Fortschritt, weil damit Abläufe in den Perso-
nalverwaltungen digitalisiert werden können, 
insbesondere im Hinblick auf einen internatio-
nalen Personaleinsatz. 

2.7 Die Bundesreigerung hat eine Kurzexpertise 
mit einer Bestandsaufnahme zu Betriebsräten in 
Start-ups veröffentlicht (https://www.bmas.de/
DE/Service/Publikationen/Forschungsberichte/
fb-637-bedeutung-von-betriebsraeten-in-start-
up-unternehmen.html).   (lfd. Nr. 43)

In einem nächsten Schritt wird sie zu etwaigen 
Verbesserungsmöglichkeiten mit Start-ups in 
den Dialog treten.   (lfd. Nr. 44)

https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/Forschungsberichte/fb-637-bedeutung-von-betriebsraeten-in-start-up-unternehmen.html
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https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/Forschungsberichte/fb-637-bedeutung-von-betriebsraeten-in-start-up-unternehmen.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/Forschungsberichte/fb-637-bedeutung-von-betriebsraeten-in-start-up-unternehmen.html



